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Bebauungsplan Nr. 60

"Hauptstraße/Quellenweg"
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Teil A: Planzeichnung



1. Art der baulichen Nutzung 

  II. Festsetzungen des Bebauungsplanes

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

Hinweis (Darstellung ohne Normcharakter)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der angrenzenden Bebauungspläne

Grundflächenzahl 

2. Maß der baulichen Nutzung

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

Straßenbegrenzungslinie 

6. Verkehrsflächen

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Zahl der Vollgeschosse (Höchstmaß)

nur Einzel- und Doppelhäuser 

offene Bauweise 

Baugrenze

ED

Straßenverkehrsflächen

15. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

(gem. § 9 Abs. 7 BauGB)
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Allgemeine Wohngebiete 

Nicht überbaubare Grundstücksflächen (gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 23 (5) BauNVO)

Wirtschaftsgebäude, Garagen

Wohngebäude mit Hausnummern

20

öffentliche Gebäude

Planzeichenerklärung

Flurgrenze 

Gemarkungsgrenze

  I. Bestandsangaben

Flurstücksnummer

mit Grenzmal

Flurstücks- bzw. Eigentumsgrenze

Gemäß Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58) in der aktuell gültigen Fassung und der

Baunutzungsverordnung vom 21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786) in der aktuell gültigen Fassung.

Im übrigen wird auf die Planzeichenvorschrift DIN 18702 für großmaßstäbige Karten und Pläne verwiesen.

WA

Fläche mit Einschränkungen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen (Vorgärten)

(gem. § 12 (6), 14 (1) Satz 3 und § 23 (5) BauNVO)

vorgeschlagene Grundstücksgrenze, ohne Festsetzungscharakter



Teil B 

Textliche Festsetzungen 
§ 1  Art der baulichen Nutzung (gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB und den § 4+BauNVO) 

1.1 Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind die gem. § 4 (3) Nr. 

1-5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen unzulässig. 

§ 2  Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen, (gemäß §§ 12 (1), 14 BauNVO) 

2.1 Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze und Garagen im 

Sinne des § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 allgemein zulässig. 

2.2 Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstückflächen mit Einschränkungen für 

Stelleplätze, Garagen und Nebenanlagen, Vorgärten sind nur Stellplätze und offene 

Kleingaragen (Carports) einschließlich ihrer Zufahrt zulässig, wenn ihre Gesamtbreite 

maximal 6 m beträgt. 

§ 3  Baugrenzen (gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 23 (1,3) BauNVO) 

Ein Überschreiten bzw. Vortreten von Gebäudeteilen, wie Vorbauten, Erker, Loggien, 

Balkonen etc. kann gem. § 23 (3) BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden, 

jedoch nur bis zu max. 1/3 der jeweiligen Außenwandfläche und max. 1,50 m Tiefe. 

§ 4  Grünordnerische Festsetzungen (gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB 

 wird ggf. noch ergänzt. 

§ 5  Versickerung von Niederschlagswasser (gem. § 9 (1) Nr. 14 BauGB 

 Das innerhalb des Plangebietes auf den Dachflächen und befestigten Flächen 

anfallende Niederschlagswasser ist auf den privaten Baugrundstücken zur 

Versickerung zu bringen. 

  



 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
(gem. § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB) 

§ 1  Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften ist identisch mit dem 

räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes.  

§ 2  Dachgestaltung 

Für die Dacheindeckung geneigter Dächer ist die Verwendung von glasierten oder 

stark glänzenden Eindeckungen unzulässig. Engobierte oder matt glänzende 

Edelengoben sind zulässig. Anlagen zur Nutzung von Solarenergie auf den Dächern 

sind allgemein zulässig. 

§ 3  Fassadengestaltung 

Als Material für die Außenwandflächen ist Verblendmauerwerk und Putz sowie Holz in 

Brettstruktur und Glas zulässig. Nicht zulässig ist die Verwendung von 

Baustoffimitationen (z.B. Klinker- oder Fachwerkimitationen). 

Andere Baustoffe zur Fassadengestaltung (z.B. Glas) sind bis zu 1/2 der jeweiligen 

Außenwandfläche zulässig. 

§ 4  Einfriedungen und Vorgärten 

Die Höhe der Einfriedungen darf innerhalb der „Fläche mit Einschränkungen für 

Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen“, gemessen ab natürlicher Geländeoberkante 

max. 1,20 m betragen. Die Einfriedungen innerhalb dieser Flächen sind als Schnitt- 

und freiwachsende Hecken, Holzstakettenzäune, Stabgitterzaun oder Mauern im 

Farbton des Hauptgebäudes oder in Naturstein auszuführen. 

Als Vorgärten gelten die Flächen, die als „Flächen mit Einschränkungen für Stellplätze, 

Garagen und Nebenanlagen“ festgesetzt sind. Innerhalb der Vorgärten sind Flächen, 

welche nicht durch zulässige bauliche Anlagen überbaut werden, gärtnerisch als 

Rasen-, Gehölz-, und/oder Staudenflächen anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. 

Kies-, Splitt- und Schottergärten sind innerhalb der Vorgärten unzulässig. 

§ 5  Ordnungswidrigkeiten 

Verstöße gegen Bestimmungen dieser örtlichen Bauvorschriften können mit einem 

Bußgeld gem. § 84(1) BauO NRW geahndet werden. 

 

Hinweise 
Bodendenkmalschutz 

Bei Erdarbeiten können kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde, z.B. 

Bauspuren, Mauerreste, Tonscherben, Metallfunde, Veränderungen oder Verfärbungen der 

natürlichen Bodenbeschaffenheit, Knochen, Fossilien etc. entdeckt werden. 

Die Entdeckung ist der Gemeinde Hille, Tel.: 0571/ 40440) und dem LWL - Archäologie für 

Westfalen, Außenstelle Bielefeld, Am Stadtholz 24a in 33609 Bielefeld (Tel.: 0251/ 591-

8961) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens 3 Werktage in 

unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 DSchG). 

 



Kampfmittelbeseitigung 

Sollten bei Ausschachtungsarbeiten verdächtige Gegenstände oder außergewöhnliche 

Bodenverfärbungen auftreten, ist die Arbeit aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen und 

der staatliche Kampfmittelräumdienst bei der Bezirksregierung Arnsberg, In der Krone 

31,58099 Hagen (nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr, Tel: 02931/82-2281) zu verständigen.  

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen  

1. Zur Vermeidung von baubedingten Betroffenheiten im Rahmen der Baufeldfreimachung 

sollte die Inanspruchnahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der 

Brutrevierbesetzung erfolgen. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetationsflächen 

sollten dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar 

durchgeführt werden. Die Baufeldfreimachung in einem abweichendem Zeitraum 

(Anfang März bis Ende August) ist nur möglich, wenn vorher ein Gutachter bei einer 

Überprüfung der Vegetationsbestände festgestellt und schriftlich attestiert hat, dass die 

Fläche nicht als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte genutzt wird. 

 

2. Bei der Anlage von Außenbeleuchtungen im öffentlichen Straßenraum sind insekten- 

und vogelfreundliche Leuchtkörper/Leuchtmittel zu verwenden. 

 

Stand: 2021-03-12 
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